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I. 
Einladung zur 38. Sitzung des Rates der Stadt Marl am 25.09.2025 
 
 
Stadt Marl 
Ratsperiode 2020/2025 

Marl, 17.09.2025 

 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 38. Sitzung des Rates  
am Donnerstag, 25.09.2025 um 16:00 Uhr  

in der Gymnastikhalle der Ernst-Immel-Realschule,  
Droste-Hülshoff-Str. 36, 45772, Marl 

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Fragehalbestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

 
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.07.2025 

 
3. Bericht über die Umsetzung von Ausschussbeschlüssen 

 
4. Beschlussvorlage 2025/0298 

Beschlussfassung der Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Marl 
 

5. Beschlussvorlage 2025/0299 
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Marl  
(Straßenreinigungssatzung); hier: 6. Änderungssatzung 
 

6. Beschlussvorlage 2025/0304 
Prüfauftrag bzgl. der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft 
 

7. Beschlussvorlage 2025/0317 
114. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl für den Bereich südlich der Paracelsus-
Klinik in Marl-Drewer-Süd 
1. Der Beschluss des Rates vom 13.02.2025 wird aufgehoben 
2. Prüfung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
3. Feststellungsbeschluss 
 

8. Beschlussvorlage 2025/0318 
Bebauungsplan Nr. 250 "Ortsarrondierung Sickingmühle Ost - Im Kamp" der Stadt Marl für den 
Bereich zwischen der Straße "Im Kamp" und der "Alte Straße" in Marl-Sickingmühle 
1. Prüfung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
3. Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen 
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9. Beschlussvorlage 2025/0319 

Bebauungsplan Nr. 175e Süd "Wohnen am Freer Bruch" in Alt-Marl-Nord 
1. Prüfung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
3. Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen 
 

10. Beschlussvorlage 2025/0336 
Jahresabschluss der Stadt Marl 2024 (Feststellung und Entlastung) 
 

10.a Anfrage 2025/0385 
Anfrage der CDU-Fraktion betr. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
 

11. Beschlussvorlage 2025/0350 
Bebauungsplan Nr. 248 "Zechenstraße Nord" der Stadt Marl 
1. Prüfung und erneuter Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
2. Erneuter Satzungsbeschluss 
 

12. Beschlussvorlage 2025/0351 
Planungsbeschluss für die Erneuerung des Verbindungsweges zwischen der Westerholter Straße 
(L630) und der Ophoffstraße bis zur Fußgängerbrücke im Rahmen der Umgestaltung des 
Volksparks (IGA 2027) 
 

13. Beschlussvorlage 2025/0363 
Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses sowie eines Gesamtlageberichtes für das 
Haushaltsjahr 2024 
 

14. Beschlussvorlage 2025/0372 
Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über die Entsendung von Delegierten zur 
außerordentlichen Mitgliederversammlung des Städtetages am 08.10.2025 
 

15. Beschlussvorlage 2025/0375 
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 
 

16. Beschlussvorlage 2025/0382 
Absicherung von (Groß-) Veranstaltungen in Marl - "Marler Konzept" 
 

17. Beschlussvorlage 2025/0384 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Rettungsdienstes 
 

18. Antrag 2025/0295 
Antrag der Fraktion Kritische Bürger Marl betr. Fliegenplage durch die Firma Interzero 
 

19. Antrag 2025/0297 
Antrag der SPD-Fraktion zur Schaffung einer Mustersiedlung für Tiny Houses in Marl 
 

20. Antrag 2025/0343 
Antrag der SPD-Fraktion betr. Kein Denkmalschutz für das Jahnstadion - Nutzung der rechtlichen 
Möglichkeiten nach § 9 DSchG NRW und VV Zumutbarkeit 
 

21. Antrag 2025/0371 
Antrag der CDU-Fraktion betr. Flaggen an Schulen 
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22. Antrag 2025/0373 
Antrag der CDU-Fraktion betr. Sanierung kommunaler Sportstätten 
 

23. Berichtsvorlage 2025/0302 
Ansiedelung des kommunalen Integrationsmanagements (KIM) in das Gebäude Bergstr. 196 - 
Intercent 
 

24. Berichtsvorlage 2025/0303 
Nutzung von Künstlicher Intelligenz (App Lizzy) beim Risikomanagement in Fällen von Häuslicher 
Gewalt 
 

25. Berichtsvorlage 2025/0316 
Information zum Stand des Vorhabens Korridor B 
 

26. Berichtsvorlage 2025/0320 
Kostenrechnung 2024 für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 
 

27. Berichtsvorlage 2025/0321 
Kostenrechnung 2024 für die Gebührenhaushalte ,,Schmutzwasser'' und 
"Niederschlagswasser'' 
 

28. Berichtsvorlage 2025/0322 
Kostenrechnung 2024 für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung 
 

29. Berichtsvorlage 2025/0334 
Bericht über die derzeitige nicht Umsetzbarkeit des Bürgerradwegs Westerholter Straße (L630) 
zwischen Femstraße und Kötterweg 
 

30. Berichtsvorlage 2025/0345 
Berichtspflichten Zwischenbericht der Stadt Marl zum Stand 30.06.2025 
 

31. Berichtsvorlage 2025/0357 
Abschlussbericht Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: Hüls resilient 
 

32. Berichtsvorlage 2025/0364 
Finanztermingeschäfte - Bericht zum 30.06.2025 
 

33. Anfrage 2025/0332 
Anfrage der Fraktion Wählergemeinschaft DIE GRÜNEN an den Rat betr. mögliche Sanktionen für 
ständig fehlende Ratsmitglieder 
 

33.a Berichtsvorlage 2025/0374 
Antwort der Verwaltung zur Anfrage der Fraktion Wählergemeinschaft Die Grünen betr. mögliche 
Sanktionen für ständig fehlende Ratsmitglieder 
 

34. Anfrage 2025/0376 
Anfrage der Fraktion Wählergemeinschaft DIE GRÜNEN betr. Lärmbelästigung 
 

35. Bericht über den aktuellen Stand der Hochbauprojekte 
 

36. Situation zur Sicherheit in Marl 
 

37. Anfragen und Mitteilungen 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
38. Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.07.2025 

 
39. Bericht über den aktuellen Stand der Hochbauprojekte 

 
40. Beschlussvorlage 2025/0306 

Vergabeangelegenheit - Abfallsammelfahrzeug 
 

41. Beschlussvorlage 2025/0325 
Priorisierung Bauprojekte an Schulen Amt für Gebäudemanagement und Ausschreibung eines 
Rahmenvertrages für die Aufstellung von Klassenraumcontainern als Interimslösung. 
 

42. Beschlussvorlage 2025/0329 
Mietvertragsangelegenheit intercent 
 

43. Beschlussvorlage 2025/0352 
Planungsbeschluss für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der Breite Straße (B225) 
 

44. Beschlussvorlage 2025/0353 
Planungsbeschluss für die Umgestaltung der Dorfstraße (L798/K36) in Marl-Polsum - Ziel des 
Radentscheids 
 

45. Beschlussvorlage 2025/0360 
Angelegenheiten der gate. ruhr GmbH 
 

46. Beschlussvorlage 2025/0365 
Mietvertragsangelegenheit Goethestraße 37 
 

47. Beschlussvorlage 2025/0368 
Beschlussfassung über die Vergabe von Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung von 
Hygienepapieren, Reinigungsmitteln und Reinigungsmaterialien 
 

48. Beschlussvorlage 2025/0369 
Vergabeangelegenheit: Ersatzbeschaffungen von zwei Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr 
 

49. Beschlussvorlage 2025/0383 
Ankauf einer Teilfläche eines Erbbaugrundstücks 
 

50. Berichtsvorlage 2025/0309 
Überörtliche Prüfung der StadtMarl im Jahr 2024/2025 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
(gpaNRW) 
hier: Staatszuweisungen (OGS-Landesmittel) 
 

51. Berichtsvorlage 2025/0340 
Mietangelegenheit ehem. Schachtanlage AV 1/2 
 

52. Berichtsvorlage 2025/0348 
Personalangelegenheit - Bestellung Amtsleitung Feuerwehr 
 

53. Anfragen und Mitteilungen 
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Marl, 17.09.2025 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 

 

 
 
 
 
II. 
Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl Ost in Marl 
 
Geschäftsführung 
Börster Weg 20 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 
Email: M.Soddemann@aud.nrw 
 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschauen: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährigen Gewässerschauen am  

- Montag, den 27.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt  
Treffpunkt: Gaststätte - Haus Breuing, Marler Str. 29, in 45659 Recklinghausen. 

- Dienstag, den 28.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am Treffpunkt: griechischen 
Restaurant Bacchos, Halterner Str. 75, in 45770 Marl-Sinsen. 

- Donnerstag, den 30.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am Hotel Treffpunkt: Mutter 
Wehner, Haardstr. 196, in 45739 Oer-Erkenschwick. 

durch. 
 
Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 
Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 
 
Der Verbandsvorsteher      Für die Richtigkeit 
 
 
gez.       gez. 
Ovelhey      Soddemann 
       Geschäftsführer 
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III. 
Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Hohe Mark in Haltern-Lippramsdorf 
 
Geschäftsführung 
Börster Weg 20 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 
Email: M.Soddemann@aud.nrw 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschau: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährige Gewässerschau am  

- Freitag, den 31.10.2025 um 9.00 Uhr,  
Treffpunkt Hotel Restaurant Himmelmann, Dorstener Str. 650, 45721 
Haltern am See- Lippramsdorf 

-  
durch. 
Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 
Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 
 
Der Verbandsvorsteher      Für die Richtigkeit 
 
gez.       gez. 
Bromenne      Soddemann 
       Geschäftsführer 
 
 
IV. 
Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl West  
 
Geschäftsführung 
Börster Weg 20 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 
Email: M.Soddemann@aud.nrw 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschau: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährige Gewässerschau am  

- Donnerstag, den 06.11.2025 um 9.00 Uhr,  
Treffpunkt Gaststätte „Zum schwatten Jans“, Dorstener Str. 307, 45768 Marl. 

durch. 
 
Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 
Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 
 
Der Verbandsvorsteher     Für die Richtigkeit 
 
gez.      gez. 
Leineweber     Soddemann 
       Geschäftsführer 
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V. 
Wahlbekanntmachung für die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Marl und 
des Landrates des Kreises Recklinghausen 

1. Am 28. September 2025 findet in Marl die Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Marl und des 
Landrates des Kreises Recklinghausen statt. 

Die Wahlen dauern von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

2. Das Gebiet der Stadt Marl ist in 22 Gemeindewahlbezirke bzw. in 47 allgemeine Stimmbezirke 
eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 09.08.2025 bis 24.08.2025 
zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 14.30 Uhr im 
ASGSG, Max-Planck-Str. 23, 45768 Marl zusammen. Die einzelnen Räume werden entsprechend 
gekennzeichnet. 

3. Jede/jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler sollen die Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitbringen, damit sie sich auf Verlangen über ihre Person ausweisen können. 

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten. Sie unterscheiden sich 
farblich wie folgt: 

Wahlart Stimmzettelfarbe 

Landratswahl altweiß 

Bürgermeisterwahl lachs 

Der Stimmzettel für die Wahl des Landrats/der Landrätin trägt die Aufschrift „Stimmzettel für die Stichwahl 
des Landrats des Kreises Recklinghausen am 28. September 2025“. 

Der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters trägt die Aufschrift „Stimmzettel für die Stichwahl des 
Bürgermeisters der Stadt Marl am 28. September 2025“. 

Die Wählerin/der Wähler hat, soweit sie/er für die Bürgermeisterwahl und die Landratswahl wahlberechtigt 
ist, jeweils eine Stimme. Die Stimme wird abgegeben, indem durch Ankreuzen oder auf andere Weise 
kenntlich gemacht wird welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 

Die Wählerin/der Wähler erhält nach dem Betreten des Wahlraumes einen amtlichen Stimmzettel für 
jede Wahl, für die sie/er wahlberechtigt ist. Sie/er kennzeichnet die Stimmzettel in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes, faltet sie so zusammen, dass bei der Abgabe von Umstehenden nicht erkannt werden 
kann, wie sie/er gewählt hat und wirft die Stimmzettel in die Wahlurne. 
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Eine Wählerin bzw. ein Wähler, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der Wählerin/vom 
Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist 
unzulässig, wenn sie unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wählerin/des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 

4. Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk der Gemeinde 

oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag die Briefwahlunterlagen der Gemeindebehörde 
und zwar einen Wahlschein, die amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag (blau), 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag (rot) sowie ein Merkblatt. 

Wer durch Briefwahl wählt, 

- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen Stimmzettelumschlag (blauer 
Umschlag) und verschließt diesen, 

- trennt den Wahlschein vom Wahlbriefumschlag (roter Umschlag) entlang der perforierten Linie ab, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 
unter Angabe des Tagesdatums, 

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag (blauer Umschlag) und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag (roter Umschlag), 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 

- übersendet den Wahlbrief kostenlos durch die Deutsche Post AG an den Bürgermeister/das 
Wahlbüro der Stadt Marl, 45765 Marl. Der Wahlbrief kann im Wahlbüro auch abgegeben werden. 
Der Wahlbrief muss bis spätestens 16.00 Uhr am Wahltag beim Bürgermeister der Stadt Marl 
eingehen. 

Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu legen. Eine 
Wählerin/ein Wähler, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, die Stimmzettel zu kennzeichnen, kann eine Person bestimmen, deren Hilfe sie/er 
sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte. Hat eine Hilfsperson die Stimmzettel gekennzeichnet, so 
hat diese auf dem Wahlschein durch Unterschreiben der Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl zu 
bestätigen, dass sie die Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers 
gekennzeichnet hat. 

 

 



 
 

304 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und Abs. 3 des Strafgesetzbuches). Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 

Marl, 18.09.2025 

gez. 

Werner Arndt 
Bürgermeister 
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VI. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
hier: Maja Radulovic – Schriftstück vom 17.09.2025 
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VII. 
Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl West  
Geschäftsführung 
Börster Weg 20 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 
Email: M.Soddemann@aud.nrw 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschau: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährige Gewässerschau am  

- Donnerstag, den 06.11.2025 um 9.00 Uhr,  
Treffpunkt Gaststätte „Zum schwatten Jans“, Dorstener Str. 307, 45768 Marl. 

durch. 
 
Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 
Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 
 
Der Verbandsvorsteher      Für die Richtigkeit 
 
gez.       gez. 
Leineweber      Soddemann 
       Geschäftsführer 
 
 
 
 
 


